
Positionspapier zur Novellierung des Landesjagdgesetzes im Freistaat Sachsen

1. Beibehaltung der nach sorgfältiger Analyse ausgewiesenen Schalenwildgebiete.

2. Freiwillig Mitgliedschaft in den Hegegemeinschaften, die bei der Abschussplanung
im Einvernehmen mit den Grundbesitzern einen wertvollen Beitrag leisten können. Die
hoheitliche Aufgabe der Festsetzung der Abschusspläne muss in den Händen der unte-
ren Jagdbehörden bleiben.

3. Die Verbiss- und Schälgutachten sind als einzige sichere Basis zum Nachweis der Be-
einträchtigung einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft zu erhalten.

4. Neufestsetzung der Jagdzeiten. Vorrangig ist beim Rehwild eine Verlängerung der
Jagdzeit für Böcke.

5. Verzicht auf Abschusspläne für Rehwild.

6. Freiwillige Beteiligung an Trophäenschauen.

7. Fütterung nur in Notzeiten.

8. Kündigungsrecht für Jagdpachtverträge, wenn die tragbare Höhe der Wildschäden
überschritten wird.

9. Einbeziehung des Waldes in die Aufhebung des Nachtjagdverbotes für Rotwild.

10*. Keine Aufnahme von laut Anhang IV der FFH-Richtlinie besonders geschützten Arten in
des neue Jagdgesetz.

* mit Ausnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Sachsen e.V.


